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F inanzpolitik

Einige Bemerl<ungen zur 
Diskussion über die Finanzreform

H erbert F ischer-M enshausen, Ham burg
t—

Während sich Wissenschaft und Technik bereits auf das 21. Jahrhundert einstellen, orientiert sich unser Staat 
noch weitgehend an den Leitbildern und Denkgewohnheiten der Vergangenheit. Fehlentwicklungen und Eng
pässe auf vielen Gebieten des öffentlichen Lebens deuten darauf hin, daß die bisherigen Einrichtungen und 
Instrumente des Staates unzureichend sind. Zur Sicherung der pölitischen Handlungsfreiheit im Innern, der 
Wettbewerbsfähigkeit nach außen und zur Lösung der Strukturprobleme der Industriegesellschaft von morgen 
sind grundlegende Reformen dringend erforderlich. Das gilt speziell für den Bereich der öffentlichen Finanzen. 
Denn die Sorge für nationale Sicherheit, wirtschaftlichen Fortschritt und soziale Gerechtigkeit stellt immer 
höhere Ansprüche an die Strategie der Führung und erfordert eine progressive Politik.

Die öffentliche Diskussion über die Finanzreform 
war bisher nidit dazu angetan, dem Staatsbürger 

eine überzeugende Vorstellung von der staatspoliti- 
sdien und sozialökonomischen Bedeutung des V or
habens zu vermitteln. Eine Auseinandersetzung, die 
sich punktuell und zusamriienhanglos, vornehmlich un
ter Interessengesidutspunkten auf einzelne (häufig tech
nische) Fragen konzentriert und ohne klares Leitbild 
pragmatische Lösungen ansteuert, droht zu verflachen 
und läßt die große Linie des Reformkonzepts kaum 
noch erkennen. Hinzu kommt die bedenkliche Nei
gung, in der politischen Diskussion Instrumente und 
Zwischenziele zu verabsolutieren, etwa institutioneile 
O rganisationsstrukturen, Kompetenzen, Verfahrensre
gelungen u. dgl. überzubewerten und sie um ihrer 
selbst willen zu fordern oder zu verteidigen, anstatt 
sie abzuwägen gegen die Sacherfordernisse einer 
rationalen Politik, um die es eigentlich geht. So er
weckt insbesondere die w iderstrebende Haltung ein
zelner Landesregierungen den Eindruck, als stehe die 
verfassungsmäßige Zuständigkeitsverteilung, die doch 
nur instrum entale Bedeutung haben kann, im M ittel
punkt ihrer Überlegungen und als bew erteten die 
Länder die Sorge um gewisse M erkmale ihrer „Staats
qualität" höher als die Sorge um die Funktionsfähig
keit des überkommenen Verfassungssystems.

UNZUREICHENDE ÖFFENTLICHE DISKUSSION

Die Öffentlichkeit, unzureichend informiert, empfindet 
das Ganze im wesentlichen nur als internen Streit der 
Hoheitsträger um Statussymbole, Machtpositionen und

Geld, eine Auseinandersetzung, für die der Bürger 
kein Interesse, nicht einmal V erständnis aufbringt. 
Die öffentliche Diskussion hat auch dadurdi an Sub
stanz und Farbe verloren, daß die Bundesregierung 
in dem Bestreben, d ie  verfassungspolitisdien und finan
ziellen Gegensätze möglidist schon im vorparlam en
tarischen Raum zu überbrücken, ihre Reformvorstel
lungen in monatelangen Verhandlungen mit den Län
derregierungen hinter verschlossenen Türen erörtert 
und das Ergebnis der Diskussion in ihrer Parlam ents
vorlage berücksichtigt hat. Dieses pragmatische Be
streben, Konflikte auszuklammern und dem Parlament 
„politisch realisierbare" Lösungen zu bieten, hat •— 
wie der Vergleich des ursprünglichen Regierungs
konzepts mit dem offiziellen Entwurf *) erkennen läßt 
— zu erheblichen Konzessionen gegenüber den Län
derwünschen geführt, womit die offizielle Diskussion 
praktisdi auf die noch, verbliebenen Streitpunkte ver
engt worden ist. Abgesehen von der Frage, ob die 
forcierte Suche nach Kompromissen der großen Re
formaufgabe angemessen war und die sachliche Qua
lität des Reformwerks gefördert hat, ist das Verfahren 
einer hinter die Kulissen verlagerten Vorabstimmung 
mit den Kontrahenten der Gegenseite auch staats
politisch bedenklich, wenn es dazu führt, daß wich
tige Reformprobleme und alternative Lösungsmöglich
keiten — dazu gehören auch korrespondierende Grund
satzfragen der föderativen Ordnung — in der offenen 
parlamentarischen Auseinandersetzung unerörtert blei
ben und wesentliche Konflikte, die im Interesse des 
Fortschritts der Klärung bedürfen, keine Lösung fin-

1) Finanzberid it 1968, herausgegeben  vom  Bundesm inisterium  der 
F inanzen, S. 209 ff. ; BT-Drudcsadie V/2861.
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den. Diese Möglichkeit ist deshalb gegeben, weil die 
Bundesregierung Reformerfordernisse, die sie zwar 
für widitig, beim Bundesrat aber nicht für durchsetz
bar hält, fallengelassen hat und daher in  der offi
ziellen V orlage n id it mehr zur Spradie bringt; in
folgedessen bleiben auch die Erwägungen, das Für 
und W ider der ausgehandelten Kompromisse unklar 
und der öffentlichen Nachprüfung weitgehend ent
zogen. Gerade eine Reformvorlage w ie diese hätte 
eine umfassende, von taktischen Utilitätserwägungen 
unbeeinflußte Aussprache im Parlam ent und vor der 
Öffentlidikeit verdient, damit die Gegensätze offen 
ausgetragen und k lar entschieden w erden können; 
deshalb wäre es nützlidi gewesen, wenn die Bundes
regierung auf die Chance, ihre fortschrittlidien und 
wohlfundierten Reformvorstellungen unverfälscht zur 
Spradie zu bringen, n id it verzichtet und es den Län
dervertretern überlassen hätte, ihre konservativen 
Gegenvorstellungen ebenfalls in aller Klarheit vor 
der Öffentlichkeit zu vertreten.

Es ist zu hoffen, daß es zu einer solchen A usein
andersetzung im Parlam ent noch kommt; denn sie 
könnte auch dem bisher unbeteiligten Staatsbürger 
zu einer besseren Urteilsbildung verhelfen und ihm 
die Überzeugung vermitteln, daß hier seine Sache, 
die Sidierung seiner Zukunft auf dem Spiel steht. 
Nur wenn es gelingt, die Reformideen so überzeugend 
darzustellen, daß sie von einer breiten öffentlichen 
Meinung getragen werden, besteht Aussicht auf eine 
Finanzreform, die diesen Namen verdient.

Aus diesen Gründen sollte jetzt alles darangesetzt 
werden, die Verhandlungen über die Finanzreform 
zu entideologisieren und die ökonomischen Ziele des 
Vorhabens stärker in das allgemeine Bewußtsein zu 
rücken. Die Länder müssen erkennen, daß hier nidit 
der Abbau des Föderalismus zur Diskussion steht, 
sondern seine Modernisierung, ohne die er auf die 
Dauer nidit verteidigt werden kann. Es geht um 
den Ausbau und die Rationalisierung unserer staat- 
lidien Institutionen im Sinne des Übergangs von der 
Hoheitsverwaltung zur dynamischen und anpassungs
fähigen Leistungsverwaltung und um die Entwicklung 
neuer Formen der Zusammenarbeit zwischen Staat, 
W issensdiaft und W irtschaft und innerhalb des drei- 
gesdiiditeten Bundesstaats. Daß diese Aspekte in

2) Dem unreflektierten  Bemühen, überkom m ene Besitzstände gegen 
notwendige Reformen abzusichern, so llte  s tärker m it rationalen , 
den S taatsbürger überzeugenden A rgum enten begegnet w erden. 
Das gilt auch gegenüber der ständ ig  w iederkehrenden Drohung 
mit der Sperrvorschrift des A rt. 79 Abs. 3 GG? die gegenw ärtig  
erörterten  F inanzreiorm pläne bew egen sidi, da sie die Substanz 
der bundesstaatlid ien  O rdnung unberührt lassen, völlig  außerhalb 
der Reidiw elte d ieser V orschrift (vgl. dazu Patzig, Der koopera
tive Föderalism us, DVBl 1966, S. 396? Sdieuner, W andlungen im 
Föderalismus . . . .  DÖV 1966, S. 517; H enle, Finanzreform  zwi
schen Föderalism us und F iskalpolitik , DÖV 1966, S. 608j Kölble, 
Finanzreform und B undesstaatsprinzip, DÖV 1967, S. 5j Institu t 
.Finanzen und Steuern" Heft 100, S. 26). Eine gründliche P arla 
mentsaussprache über die G rundsatzfrage, inw iew eit w irtschaft
licher und gesellschaitlicher F o rtsd iritt gegenüber partiku laren  
Autonomieansprücäien zurückstehen muß, w ird hoffentlich durch 
die Große A nfrage betr. W eiterentw icklung des föderativen  
Systems (BT-Drucksaciie V/3099) ausgelöst w erden. Dazu aud i 
Haller, W andlungen in den Problem en föderativer Staatswirtsciiaf- 
ten, Finanzarchiv 1968, S. 249 ff.

der Reformdiskussion mehr Gewicht erhalten müssen, 
soll beispielhaft an einigen Teilbereidien {Finanz
planung, Gemeinschaftsaufgaben, Finanzausgleich und 
Kommunalfinanzen) verdeutlicht werden.

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

ü b er die Bedeutung und Notwendigkeit einer m ehr
jährigen (mittelfristigen) Finanzplanung im öffent
lichen Bereich besteht jetzt, nach Überwindung eini
ger Verständigungsschwierigkeiten, im wesentlichen 
Einvernehmen. Noch nidit geklärt ist, w ie dieses In
strum ent methodisdi, organisatorisdi und tedinisdi 
gestaltet und gehandhabt werden soll, damit es sei
nen Zweck erfüllen kann. Besondere Probleme wirft 
die Finanzplanung im Bundesstaat auf. Die Bedeu
tung dieses Komplexes, der (obwohl in der Reform
vorlage der Bundesregierung nidit behandelt) m ate
riell ebenfalls zur Finanzreform gehört, geht über 
den Bereich der Finanzpolitik weit hinaus ^); als un- 
entbehrlidies Hilfsmittel rationaler Politik ist das 
Institut der mittelfristigen Finanzplanung ein staats
politisches Führungsinstrument erster Ordnung.

KONSOLIDIERUNG DER EINZELHAUSHALTE

Die M aterie ist erstmals im Stabilitätsgesetz ®) geregelt 
worden. Der Bund und die einzelnen Länder sind ver
pflichtet, ihre Haushaltspolitik an fünfjährigen Finanz
plänen zu orientieren und sich gegenseitig über ihre 
Pläne zu unterrichten; eine Zusammenfassung der 
Einzelpläne zu einem integrierten Gesamtplan wird 
nicht gefordert. Die Bundesregierung hat, wie ihre 
Haushaltsreformvorlage®) ausweist, inzwisdien er
kannt, daß die bundesstaatliche Finanzplanung, wenn 
sie ihre Orientierungsfunktion erfüllen soll, nicht auf 
Teilausschnitte des Gesamthaushalts beschränkt wer
den kann, sondern eine umfassende längerfristige 
Gesamtschau der öffentlidien Finanzwirtschaft ermög
lichen muß, daher eine vertikale und horizontale Kon
solidierung der Einzelhaushalte erfordert. Da in einem 
einheitlichen, vielseitig verflochtenen W irtsdiaftsge- 
biet die einzelnen H oheitsträger nicht sdiottendicht 
und unabhängig voneinander planen und agieren kön
nen, ist vor allem darauf hinzuwirken, daß die Be
teiligten sich über ihre Pläne und Aktionsprogramme 
informieren, sie am „runden Tisch" gemeinsam er
örtern und so zur Darstellung bringen, daß ein um
fassendes und aussagefähiges Gesamtbild der länger
fristigen bundesstaatlichen Finanzwirtschaft entsteht.

3) Vgl. dazu. H ettlage, Problem e einer m ehijäh iigen  Finanz- 
P lan u n g , Finanzarchiv 1968, S. 245 f.; Fischer-M enshausen, Die 
m ittelfristige Finanzplanung im B undesstaat, ln  J .  H. K aiser, 
Planung III, 1968.
4) W eichmann, Finanzplanung als neue s taa tlid ie  A ufgabe, Finanz
archiv 1968, S. 234.
5) G esetz zur Förderung der S tab ilitä t und  des W achstums der 
W irtsd iaft vom  8. Jun i 1967 (BGBl I S. 581) f vgl. insbesondere 
§§ 9, 14, 17.
6) BT-Drudcsadie V/3(M0.
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Im M ittelpunkt der A usspradie steht die Konfron
tation und Erörterung der verschiedenen Prioritäts
vorstellungen. Die natürlichen Interessengegensätze 
und die sachbedingten Konfliktstoffe werden dadurch 
nicht ausgeschaltet; aber die Auseinandersetzung kann 
versachlicht und rationaler gestaltet werden. Das Ziel 
des Verständigungsverfahrens ist, die H aushaltspoli
tik  der beteiligten Hoheitsträger in  der großen Linie 
aufeinander abzustimmen; aber diese Koordinierung 
ist für das Planungsverfahren nicht essentiell. Als 
Informationsaustausch bleibt die Zusammenarbeit 
selbst dann finanzpolitisch bedeutsam, wenn die er
wünschte Abstimmung nicht in vollem Umfange ge
lingt. Die Bundes-, Länder- und Kommunalfinanzen, 
gegliedert nach funktionalen und ökonomischen Ge
sichtspunkten, im Zusammenhang darzustellen und 
damit einen Vergleich und eine simultane Dringlich
keitswertung der (prinzipiell gleichwertigen) Bundes-, 
Länder- und Kommunalaufgaben zu ermöglichen, ist 
von besonderer Bedeutung für den bundesstaatlichen 
Finanzausgleich; allein auf einer solchen Grundlage 
können die schwierigen finanziellen Verteilungspro
bleme des Bundesstaates sinnvoll erörtert und staats
politisch annehm baren Lösungen zugefüfirt werden.

Die integrierte Finanzplanung begegnet erheblichen 
methodischen und technischen Schwierigkeiten, zumal 
die Planungsinitiative und die haushaltspolitische Pri
m ärverantwortung den einzelnen beteiligten Hoheits
trägern verbleiben. Deshalb ist es notwendig, Form 
und Inhalt des Zusammenwirkens, des Informations
austauschs, der W illensbildung u. dgl. durch eindeu
tige Verfahrensregeln zu institutionalisieren. Dazu 
gehört auch, die Voraussetzungen für die Homogenität 
und Konsistenz des zu verarbeitenden Zahlenmaterials 
zu schaffen, also sicherzustellen, daß bestimmte Basis
elemente der Finanzplanung allgemeinverbindlich fest
gelegt werden, etwa die der Haushaltsplanung zu
grunde zu legenden gesamtwirtschaftlichen Projektio
nen und die dazugehörigen Annahmen, Rahmenbedin.- 
gungen und allgemeinen Zielvorstellungen, die Gliede
rungssystematik, die Veranschlagungsmethoden, das 
Erläuterungsschema, die tabellarische Zusammenstel
lung der Einzelpläne usw.

EINRICHTUNG DES FINANZPLANUNGSRATS

Einen Vorstoß in dieser Richtung bedeutet § 48 des 
Entwurfs des Haushaltsgrundsätzegesetzes''), der den 
durch Verwaltungsvereinbarung vor einiger Zeit er
richteten Finanzplanungsrat institutionalisieren, seine 
Zusammensetzung regeln und seine Aufgaben be
stimmen soll. Es ist vorgesehen, daß der Rat, der als 
politisches Organ fungiert, „Empfehlungen für eine 
Koordinierung der Finanzplanungen des Bundes, der 
Länder und der Gemeinden und Gemeindeverbände'' 
an die Regierungen der in ihm vertretenen Gebiets
körperschaften aussprechen soll. Diese Empfehlungen

wirken nur durch die Überzeugungskraft der ihnen 
innewohnenden Sachgerechtigkeit und Zweckmäßig
keit; rechtlich sind sie für die beteiligten Hoheits
träger unverbindlich, weil ein zentrales übergeord
netes Entscheidungsorgan, das über die H aushalts
politik des Bundes, der Länder und der Gemeinden 
abschließend befinden könnte, mit dem W esen des 
Bundesstaates unvereinbar wäre. Auch ein im Rah
men des Planungsratsverfahrens von der Bundesre
gierung aufzustellender Gesamtfinanzplan, der die 
Finanzen des Bundes, der Länder und der Gemeinden 
im Zusammenhang tabellarisch darstellt, bindet weder 
den Bundestag noch die Organe der Länder und Ge
meinden, soweit deren Haushalte dargestellt 'sind. 
Gleichwohl ist ein solcher Finanzplan als umfassendes 
Orientierungsinstrum ent für alle Beteiligten von un
schätzbarem W ert. Die Länder und Gemeinden erhal
ten über die Rangordnungsvorstellungen der Bundes
regierung eine umfassende, zur Zeit nicht existierende 
Information und damit überhaupt erst die Möglich
keit, begründete Gegenvorstellungen zu erheben und 
über die für den bundesstaatlichen Gesamthaushalt 
entscheidenden Fragen eine wirkliche Sachdiskussion 
zu führen. Gleichzeitig erhalten die Bundesorgane 
genauere, ebenfalls zur Zeit nicht verfügbare Infor
m ationen über die großen Länder- und Kommunal
aufgaben und deren Finanzierungsmöglichkeiten und 
damit den Überblick, den sie für eine gesamtstaatliche 
Politik benötigen. Das bedeutet zwar keine Garantie 
für richtige Entscheidungen, wohl aber eine Siche
rung dagegen, daß die Bundespolitiker aus Unkennt
nis über die legitimen Finanzbedürfnisse der Länder 
und Gemeinden einseitige, kurzsichtige und unter ge
samtstaatlichem Aspekt falsche Entscheidungen tref
fen. In dieser Sicht wird sich der integrierte Finanz
plan als wichtiges Kontrollinstrum ent zur Sicherung 
der regionalen Eigenständigkeit und Initiative er
weisen.

Es ist hiernach durchaus folgerichtig, daß der Regie
rungsentwurf dem Finanzplanungsrat auch die Auf
gabe zuweist, „Schwerpunkte für die Erfüllung der 
öffentlichen Aufgaben" zu ermitteln. Der Bundesrat 
lehnt solche Schwerpunktempfehlungen ab, weil damit 
in die Entscheidungsfreiheit der Regierungen und 
Parlam ente eingegriffen werden könne. ®) Mit Recht 
erklärt die Bundesregierung diese verfassungspoliti
schen Bedenken für unbegründet ®) ¡ aber der Einspruch 
des Bundesrats zeigt, daß über die Bedeutung und 
die föderative Sicherungsfunktion der integrierten 
Finanzplanung noch U nklarheiten bestehen. Grund
sätzlich wird durch die Planung die Freiheit nicht 
eingeschränkt, sondern zusätzlicher Handlungsspiel
raum für eine schöpferische Politik geschaffen. Auch 
M aterien, die der regionalen H aushaltsautonom ie un
terstehen, können Gegenstand eines Verfahrens sein, 
das eine überregionale Koordinierung und gem ein
same Planung anstrebt (ohne sie erzwingen zu kön-

V) BT-Drudcsadie V/3040 Tz 47 ff., 265 ff.
8) BT-Drucksadie V/3040, S. 76.
9) ebda. S. 82.
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nen). Ist aber die gegenseitige Abstimmung der haus
haltspolitischen Programme das ausgesprochene Ziel 
der im Finanzplanungsrat repräsentierten Gebiets
körperschaften, dann sind es gerade die Dringlich
keitsskala, die daraus abzuleitenden Prioritäten und 
die in Betracht kommenden Alternativen, auf die sich 
die Aussprache in erster Linie konzentriert und über 
die eine Verständigung versucht werden muß; dies 
wird dazu führen, daß gemeinsam objektive und funk
tionsfähige M aßstäbe für Prioritätsentscheidungen er
arbeitet werden, mit deren Hilfe verschwommene und 
einseitige W ertvorstellungen durch sachbezogene und 
objektive Dringlichkeitskriterien ersetzt werden kön
nen. Die Aussprachen im Planungsrat müssen schließ
lich ihren Niederschlag in Beschlüssen finden; sie 
können zu M ehrheits- und M inderheitsempfehlungen 
führen, was durchaus erwünscht sein mag, weil ab
weichende Voten als A lternativen zur Primärempfeh
lung möglicherweise das Bild erst abrunden. Die Er
gebnisse solcher Aussprachen, in denen regionale wie 
gesamtstaatliche A spekte gleichermaßen zur Geltung 
kommen, sind von hohem Informationswert für alle 
im Planungsrat vertretenen Hoheitsträger, die sich 
bei ihren eigenen haushaltspolitischen Entschließun
gen mit den Ratsempfehlungen auseinanderzusetzen 
haben, und zwar auch und gerade dann, wenn sie 
glauben, den Empfehlungen nicht folgen zu können.

Die von der Bundesregierung vorgeschlagene Ver
fahrensregelung ist noch unvollständig; eine Kodifi- 
zierung des für die Finanzplanung geltenden H aus
haltsrechts wird zu gegebener Zeit folgen müssen.

GEM EINSCHAFTSAUFGABEN VON BUND UND LÄNDERN

Ein Kernstück der Finanzreform ist der Vorschlag, 
die bundesstaatliche Zusammenarbeit dadurch zu för
dern, daß bestimmte öffentliche Funktionen, die zum 
Kompetenzbereich der Länder oder Gemeinden ge
hören, zu „Gemeinschaftsaufgaben von Bund und Län
dern" erklärt und für ihre Verwirklichung die not
wendigen institutioneilen und verfahrensm äßigen 
Voraussetzungen geschaffen werden. H ier drängt be
kanntlich ein besonders anspruchsvolles Problem 
staatlicher und kommunaler A ktivität nach einer Lö- 
lung; den bedenklichen Rückstand im Ausbau der 
technischen und gesellschaftlichen Infrastruktur auf
zuholen, gehört zu den großen Aufgaben, die unserem 
Staat heute und auf w eitere Sicht gestellt sind. Im 
Vordergrund der Dringlichkeitsskala stehen die für 
das wirtschaftliche Wachstum und den gesellschaftli
chen Fortschritt unentbehrlichen öffentlichen Investi
tionen, etwa im Bereich der Forschung, des Bildungs
wesens, des Verkehrs, des Städtebaus, der V olks
gesundheit, der Landwirtschaft, der regionalen Ent
wicklung usw. Durchweg handelt es sich um größere 
Projekte, die in mehrfacher Hinsicht den Rahmen 
normaler Regional- oder Kommunalaktivität über
schreiten; besondere Kennzeichen sind ihre überre-

VERÖFFENTLICHUNGEN 
DES HAMBURGISCHEN 
WELT-WIRTSCHAFTS-ARCHIVS

N E U E R S C H E IN U N G

THE UNITED STATES 
THE SOVIET UNION 
AND 
THE THIRD WORLD
von  K are l H o lb ik

Die ameril<anisclie und die sowjetische 
Entwicklungshilfe beeinflussen entschei
dend die Politik der übrigen industriali
sierten Länder gegenüber den Entwick
lungsländern. Der Autor dieser Veröffent
lichung vergleicht die Auslandshilfepolitik 
der USA und der UdSSR und kommt zu 
dem überraschenden Ergebnis, daß die 
Entwicklungshilfe der beiden Großmächte 
sich auf vielen Gebieten einander an
gleicht.

104 Seiten, 1968, Großoktav,

Preis brosch. DM 28,—

VERLAG 
WELTARCHIV GMBH 
HAMBURG
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gionale, häufig sogar nationale Bedeutung, ihre viel
fältigen Zusammenhänge mit Parallelaufgaben anderer 
Ressorts oder anderer Gebietskörperschaften (funk
tionale oder regionale Interdependenz), die Langfristig
keit der Aufgabenstellung und die Höhe des Kosten
aufwands. *”)

Der beträchtliche Nachholbedarf, die Knappheit der 
für öffentliche Investitionen verfügbaren Ressourcen, 
die Vielfalt der Entscheidungszentren und die W ider
stände, denen eine unbequeme Politik der verstärk
ten Zukunftsvorsorge in unserer konsumorientierten 
Gesellschaft begegnet, erschweren der politischen Füh
rung die hier zu lösende Aufgabe; um so stärker ist 
der Zwang zu höchstmöglicher Rationalität des M ittel
einsatzes, zur gesamtstaatlichen Kräftekonzentration 
und zu schwerpunktmäßiger Projektauswahl nach ü b er- ' 
regionalen sachbezogenen Dringlichkeitskriterien. Das 
bedeutet keineswegs eine Zentralisierung der bun
desstaatlichen Investitionspolitik, erfordert aber die 
Entwicklung einer aktiven W achstumsstrategie im 
bundesstaatlichen Rahmen.

Das Schwergewicht der politischen Initiative liegt 
bei den Ländern (oder Gemeinden); sie sind regel
mäßig die primären Träger der Strukturplanung, da 
sie die Ausgangstatbestände und die Entwicklungs
bedürfnisse ihres Gebiets aus unm ittelbarer Anschau
ung kennen und daher zuverlässiger beurteilen kön
nen als eine zentrale Stelle. Da aber die Entwick
lungsziele einer Region sich mit den wirtschaftsgeo- 
graphisdien Gegebenheiten und den Bedürfnissen an
derer Gebiete überschneiden oder im Widerspruch 
zu gesamtstaatlichen Erfordernissen stehen können, 
ist eine Koordinierung notwendig, die ordnend, aus
gleichend und fördernd wirkt. In der bundesstaat
lichen Investitionspolitik können daher optimale Lö
sungen, insbesondere sachgerechte Prioritätsentschei
dungen nur dann erw artet werden, wenn es gelingt, 
die Sachkunde, Verwaltungserfahrung und Lebens
nähe der örtlich zuständigen Hoheitsträger (Länder 
oder Gemeinden) systematisch zu verbinden mit dem 
größeren Informationshorizont und der umfassenderen 
V erantwortung des Zentralstaats. Allein die Integra
tion der bundesstaatlichen W illensbildung ermöglicht 
die rationelle und zügige Verwirklichung der großen 
Investitionsaufgaben; daraus folgt die Notwendigkeit, 
daß Bund und Länder auf dem Gebiet der Investitions
planung Zusam m enwirken, in gemeinsam zu beschlie
ßenden Programmen den Aktionsrahmen abstecken, die 
Einzelprojekte sachlich, räumlich und zeitlich in gro
ßen Zügen festlegen und im Rahmen einer länger
fristigen Haushaltsplanung die gemeinsame Finanzie
rung regeln. Da die bisherigen pragmatischen Koordi
nierungsversuche sich als unzulänglich erwiesen haben, 
wird angestrebt, mit dem Institut der Gemeinschafts
aufgabe eine verfassungsrechtlich einwandfreie und

funktionsfähige Grundlage für die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit von Bund und Ländern zu schaffen, 
das Verfahren der gemeinsamen W illensbildung zu 
regeln und den plangerechten Vollzug der beschlos
senen Investitionsprogramme zu sichern; der Voll
zug selbst (und die Detailplanung) soll den örtlich zu
ständigen H oheitsträgern überlassen bleiben. **)

KEINE PLATTFORM FÜR GEM EINSAM E W ILIEN SBILDUN G

Gegen dieses von der Finanzreform-Kommission ent
wickelte 2̂) und zunächst auch von der Bundesregie
rung w eitgehend übernommene Konzept sind in 
den Vorverhandlungen, die der offiziellen Regierungs
vorlage vorausgingen, von einzelnen Landesregie
rungen verfassungspolitische Einwendungen erhoben 
worden. H at der Bundesgesetzgeber eine Aufgabe zur 
Gemeinschaftsaufgabe erklärt und damit dem Bund 
und den übrigen Ländern ein M itwirkungsrecht bei der 
Investitionsplanung eingeräumt, w ird in der Tat die 
Autonomie des örtlich zuständigen Landes einge
schränkt, über die hier in Betracht kommenden Maß
nahmen allein zu entscheiden. Diese Einbuße an Lan
deshoheit muß jedoch abgewogen werden gegen die 
zu erwartende Steigerung der investitionspolitischen 
Leistungsfähigkeit des Gesamtstaats '^); der Nachteil 
des einzelstaatlichen Kompetenzverlusts steh t in  kei
nem Verhältnis zu der großen Chance, lebenswichtige 
Aufgaben der nationalen Zukunftsvorsorge mit ge
ringerem Aufwand oder mit größerer W irkung zu 
bewältigen als bisher. Da Kompetenzen und Hoheits
rechte kein Selbstzweck, sondern nur Mittel zur sach
gerechten W ahrnehmung öffentlicher Aufgaben sind, 
mithin allein un ter diesem Aspekt verteidigt werden 
können, ist die unvermeidliche Einschränkung der 
regionalen Planungshoheit kein zureichender Grund 
für eine Ablehnung des Instituts der Gemeinschafts
aufgabe. Die Bundesregierung hat gleichwohl die vor
erwähnten Einwendungen zum Anlaß genommen, ihr 
ursprüngliches Konzept so erheblich abzuschwächen, 
daß die im Regierungsentwurf vorgeschlagene Rege
lung, sollte sie Gesetz werden, sich höchstwahrschein
lich als ungeeignet erweisen wird, die rationelle und 
zügige Verwirklichung der vorrangigen Gemeinschafts
aufgaben sicherzustellen.

Gegen den Regierungsentwurf ist vor allem einzu
wenden, daß er völlig offen läßt, w ie es zu gemein
samen Beschlüssen des Bundes und der Länder über 
die Planung und Durchführung von Gemeinschafts-

10) Aus den im Text skizzierten v ie r K riterien ließe sich eine 
allgem eine Begriffsbestim m ung des Institu ts  der Gemeinsciiafts- 
aufgabe ableiten.

11) Das en tk räfte t den Einwand, h ie r w erde eine unwirtschaftliclie 
„M ischverwaltung" geschaffen, sd iließ t aber auch eine unm ittelbare 
finanzielle B undesbeteiligung an den laufenden Folgekosten eines 
G em einschaftsprojekts {z. B. Hochschulverwaltung) aus; soldie 
K osten können erforderlichenfalls im Finanzausgleich berücicsidi- 
tig t w erden, e tw a durch G ewährung von Bundesergänzungszu
weisungen.
12) Gutachten über die Finanzreform  in der Bundesrepublik Deutsch
land. 1966, Tz 129 ff.
13) F inanzberid it 1968, herausgegeben  vom  B undesm inisterium  der 
Finanzen, S. 211 ff.
14) So auch Thiel, K ooperativer Föderalism us — nur ein Finanz
problem ?, in: W irtschaftsdienst, Heft 3, 1966 (46. Jg .), S. 146.
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aufgaben kommen soll und inwieweit diese Pläne für 
die Beteiligten verbindlich sein sollen. Alle bundes
staatlichen Koordinierungsversucäie leiden gegenwär
tig unter dem institutionellen Mangel, daß eine ein
deutige Plattform für die gemeinsame und verbind
liche Willensbildung fehlt ; das Zusammenwirken 
von Bund und Ländern muß von Fall zu Fall in Staats
abkommen auf der Grundlage des Einstimmigkeits
prinzips ausgehandelt werden, was die Koordinierung 
naturgemäß erschwert und zudem bedeutet, daß die 
Verwirklichung lebenswiditiger nationaler Aufgaben 
vom Veto des einen oder anderen Landes überschattet 
ist. Die Unhaltbarkeit dieses Zustandes w ar gerade 
der Hauptanlaß, über eine verfassungsreditliche In
stitutionalisierung der Gemeinsdiaftsaufgaben Über
legungen anzustellen. W enn hier Abhilfe geschaffen 
werden soll, muß ein geregeltes Verfahren für ge
meinsame Entsdiließungen von Bund und Ländern im 
Bereich der Legislative und der Exekutive geschaffen 
und innerhalb der Ländergemeinsdiaft die Möglich
keit von Mehrheitsentscheidungen — etwa nach dem 
Modell der Bundesratsbesdilüsse (Art. 52 Abs. 3 GG) 
— vorgesehen werden. Das wäre eine entscheidende, 
den Bedingungen des modernen Industriestaates ent
sprechende Fortentwicklung des Bund/Länder-Verhält- 
nisses, die freilich im Grundgesetz ausdrücklich nor
miert werden müßte; das im Reglerungsentw urf’®) 
vorgesehene einfache Bundesgesetz reicht dazu nicht 
aus. Da nicht einmal die amtliche Begründung erken
nen läßt, wie nach Auffassung der Regierung die ge
meinsame Planung gestaltet, die W illensbildung voll
zogen, ein Planungsbeschluß zustande kommen soll, 
bleibt nur der Schluß, daß hier alles beim alten blei
ben soll.

UNSICHERHEIT UBER DEN PIA N VO ILZU G

Unklar ist ferner, welche Rechtswirkungen dem ge
meinsam beschlossenen Rahmenplan zugedacht sind. 
Der Regierungsentwurf trifft nur die negative Fest
stellung, daß die H aushaltshoheit der Parlam ente un
berührt bleiben soll. ” ) Ob und inwieweit die In
vestitionsprogramme, die von den Bundes- und Län
derbehörden gemeinsam erarbeitet und beschlossen 
worden sind, dann auch tatsächlich durchgeführt w er
den, bleibt hiernach ungewiß; der Planvollzug soll 
davon abhängen, ob der Bundestag und die einzel
nen Landtage „mitziehen", also die erforderlichen 
Mittel bereitstellen, was dazu führen kann, daß ein 
gemeinsam beschlossenes, auf einem einheitlichen 
Konzept beruhendes Investitionsprogramm, dessen re
gionale Teilpläne funktionell und zeitlich aufeinan
der abgestimmt und voneinander abhängig sind (z. B. 
Hochschulbauten), gebietsweise mit unterschiedlicher

Intensität, vielleicht in dem einen oder anderen Lande 
gar nicht verwirklicht wird. Diese Möglichkeit un
gleichgewichtigen Regionalvollzugs national wichtiger 
Aufgaben sollte mit der Einführung des Instituts der 
Gemeinschaftsaufgabe gerade ausgeschaltet werden; 
denn die gemeinsame Planung im bundesstaatlichen 
Rahmen soll ja  bewirken, daß bei den Projektbe
willigungen neben den lokalen Präferenzvorstellungen 
entscheidend auch die übergeordneten Bedürfnisse des 
Gesamtstaats zur Geltung kommen und daß, wenn Be
schlüsse gefaßt werden, auch ihr Vollzug gesichert 
ist. Der Regierungsentwurf ist hier insofern w ider
sprüchlich, als er die Bestimmung des Rahmens und 
der Grundsätze der einzelnen Gemeinschaftsaufgaben 
besonderen (für Bund und Länder verbindlichen) Bun
desgesetzen Vorbehalt, die Verwirklichung dagegen 
ausdrücklich dem Ermessen der Beteiligten überläßt. 
Solche Rahmengesetze haben jedoch nur dann Sinn, 
wenn sie A rt und Umfang der Vorhaben, die räum
liche und zeitliche V erteilung usw. in großen Zügen 
festlegen; sie müssen hinsichtlich der finanziellen 
Konsequenzen grundsätzlich auch für die Landespar
lamente verbindlich sein, deren H aushaltshoheit hier 
ähnlich eingeschränkt sein würde wie gegenüber all
gemeinen Bundesgesetzen, die den Ländern Ausgaben 
verursachen ®̂); für die etatm äßige Deckung auf län
gere Sicht Vorsorge zu treffen, ist Sache der m ittel
fristigen Finanzplanung. Daß gleichwohl der Regie
rungsentwurf die haushaltsrechtliche Unverbindlich
keit der beschlossenen Investitionsprogramme beson
ders betont, w ertet Sinn und Bedeutung der bundes
staatlichen Koordinierungsbemühungen beträchtlich 
herab.

Da m it dem Regierungsentwurf weder die institutio
neilen und verfahrungsmäßigen Voraussetzungen für 
eine wirksame Koordinierung noch die notwendigen 
rechtlichen Sicherungen für den planmäßigen Vollzug 
der beschlossenen Programme geschaffen werden, ver
zichtet die Regierung von vornherein auf entschei
dende Erfolgsbedingungen des neuen Instruments. 
Auch sonst läßt der Regierungsentwurf kaum einen 
Fortschritt erkennen; das gilt insbesondere für die 
verfassungsrechtliche Festlegung der drei neuen Ge
meinschaftsaufgaben {Hochschulbau, Regionalentwick
lung, A grarstrukturverbesserung), da auf diesen Ge
bieten eine Zusammenarbeit von Bund und Ländern 
in pragmatischer Form seit langem existiert. Die vor
geschlagene Ergänzung des Grundgesetzes läuft im we
sentlichen darauf hinaus, in jenen Sachbereichen die 
M itzuständigkeit des Bundes verfassungsrechtlich zu 
sanktionieren und die Kostenverteilung zu regeln. Das 
ist etwas dürftig, gemessen an der vielversprechenden 
Proklamation der amtlichen Begründung, hier würden

15) So stehen z. B. dem W issensd iaftsra t als A dressaten  seiner 
Empfehlungen die Bundesregierung und 11 einzelne Landesregie
rungen gegenüber, aber keine Institu tion  für gem einsam e Ent
scheidungen.
16) BT-Drucksadie V/2861; A rt. 91a Abs. 2 und 3, ferner Tz 267 ff.
17) BT-Drucksadie V/2861; Art. 91a Abs. 4 Satz 2. ferner Tz. 283.

18) Auch im K om m issionsgutachten (Tz 160) berücksid itig t die 
optim istische A ussage über die zu erw artende H altung der Parla
m ente nicht genügend, daß h in te r den Plänen und Richtlinien der 
Exekutive der Befehl des zugrundeliegenden Rahm engesetzes steht. 
Da h ie r nur von  einer R ahm enplanung die Rede ist, b le ib t dem 
einzelstaatllciien E tatbew illigungsredit noch genügend Raum für 
die D etailplanung.
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die Voraussetzungen dafür geschaffen, daß „die gro
ßen Zukunftsaufgaben mit größtmöglichem Erfolg er
füllt werden" (Tz 98). Impulse für eine fruchtbare 
verfassungspolitische W eiterentwicklung des Bund/ 
Länder-Verhältnisses sind von diesem Entwurf nicht 
zu erwarten.

UNZW ECKM ASSIGE FESTLEGUNG DER AUFGABEN

Von der Diskussion über die Gemeinschaftsaufgaben 
ist fast nur der Streit über den Katalog in die Öffent
lichkeit gedrungen. W ährend die Finanzreform-Kom
mission vor dem perfektionistischen Versuch einer 
Enumeration der einzelnen Aufgaben im Grundgesetz 
gewarnt und eine Generalklausel vorgeschlagen 
hatte 1“), hat die Bundesregierung, um der „Gefahr" 
einer Ausweitung zu begegnen®”), sich für eine ver- 
fassungsgesetzlidie Aufzählung entschieden und die 
ursprünglich aus 9 Nummern bestehende Liste nadi 
den V orverhandlungen mit den Länderregierungen 
auf die vorerwähnten 3 Aufgaben reduziert. Den Kreis 
der Gemeinschaftsaufgaben im Verfassungstext zu 
zementieren und damit über bestimmte Aufgaben 
schon heute abschließend positiv und negativ zu ent
scheiden, ist natürlich höchst unzweckmäßig angesichts 
der Ungewißheit, was in dieser schnellebigen Zeit 
morgen oder übermorgen durch die Verhältnisse 
erzwungen werden kann^i); verfassungspolitische 
Gründe nötigen keineswegs zu einer Festlegung, da 
vorgesehen ist, daß gegen den W iderspruch des Bun
desrats keine Länderaufgabe zur Gemeinschaftsauf
gabe erklärt werden kann. Abgesehen hiervon, beruht 
der ganze Disput auf einem M ißverständnis, nämlich 
auf der überholten Vorstellung, daß in den hier in
teressierenden Sachbereichen die Funktionen des mo
dernen Industriestaates sich trennscharf nach Ressort
kategorien aufteilen und dementsprechend definieren 
ließen. Es genügt der Hinweis auf die Strukturpolitik, 
um zu erkennen, daß die großen komplexen A ktions
programme des Staates nidit in einzelne Behörden
aufgaben zerlegt und nicht im Nebeneinander parallel 
agierender Ressorts, sondern nur als gebündelte 
Systeme interdependenter Funktionselemente gestaltet 
werden können. So ist zum Beispiel das kürzlich von 
der Bundesregierung beschlossene Programm für die 
Strukturgebiete (Ruhr, Saar usw.) dadurch gekenn
zeichnet, daß es Maßnahmen des Bildungswesens, des 
Verkehrs, des Wohnungs- und Städtebaus, der Ge
sundheitspflege, der Agrarstrukturverbesserung usw. 
unter einheitlichen Zielvorstellungen in sich ver
einigt. 2®) Auch zur Verwirklichung der A grarpro
gramme müssen m ehrere Ressortfunktionen ineinan
dergreifen: gerade das letzte Programm der Bundes-

regierung zeigt deutlich, daß nur die Integration von 
Struktur-, Bildungs- uöd Sozialpolitik zur Lösung der 
Agrarprobleme führen kann. 2®) Das beweist, daß die 
traditionellen Ressortkategorien zur Kennzeichnung 
von Gemeinschaftsaufgaben ungeeignet sindj diese 
Aufgaben lassen sich entweder nur abstrakt definie
ren (Generalklausel) oder in konkreten, meist m ehrere 
Ressorts berührenden Aktionsprogrammen umreißen.

IN KO N SEQ UEN Z DES REGIERUNGSKONZEPTS

Daß die alten Begriffe nicht mehr stimmen und die 
lebhaften Auseinandersetzungen um die General
klausel und den Aufgabenkatalog in W ahrheit ein 
Scheinproblem zum Gegenstand hatten, wird aus den 
W idersprüchen deutlich, die der Regierungsentwurf 
selbst enthält. Die „Verbesserung der Agrarstruktur" 
und die „Verbesserung der regionalen W irtschafts
struktur" sind als Aufgaben so eng m iteinander ver
flochten, daß schwer zu verstehen ist, welchen Sinn 
ihre gesonderte Aufführung im Katalog der Gemein
schaftsaufgaben haben soll. ^̂ ) Die Bundesregierung 
versucht im Verfassungstext die Gemeinschaftsauf
gaben genau zu bezeichnen, um sie dam it gegen an
dere Länderaufgaben abzugrenzen und einer Auswei
tung des Instituts in der Praxis zu begegnen; aber 
indem sie die „Verbesserung der regionalen W irt
schaftsstruktur" zur Gemeinschaftsaufgabe erklärt, be
wirkt sie das Gegenteil, weil sie damit die Möglichkeit 
eröffnet, daß eine Vielzahl von weiteren Ressortauf
gaben — wie die vorerwähnten Strukturprogramme 
erkennen lassen — automatisch ebenfalls den Rang 
von potentiellen Gemeinschaftsaufgaben erhält.

Besonders augenfällig ist die Inkonsequenz des Regie
rungskonzepts im Hinblick auf die vorgeschlagene 
Parallelbestimmung des Art. 104a Abs. 3 Satz 2; hier
nach soll der Bund die Befugnis zur finanziellen För
derung von bestimmten Länderaufgaben erhalten, und 
zwar „Investitionen von besonderer A rt und Bedeu
tung zur Abwehr von erheblichen Störungen der regio
nalen W irtschaftsentwicklung" — geradezu das M uster
beispiel einer vielseitig interpretationsfähigen Gene
ralklausel! Da anzunehmen ist, daß der Bund seine 
Finanzhilfen nicht sprunghaft und unbesehen, sondern 
planmäßig und nach Abstimmung des Verwendungs
zwecks mit den betreffenden Ländern gew ähren wird, 
ist schwer zu erkennen, worin sich diese neue Finan
zierungsbefugnis substantiell vom Instrument der Ge
meinschaftsaufgabe unterscheiden soll; das unsyste
matische Nebeneinander verschiedener Ingerenzredite 
des Bundes mit gleicher oder ähnlicher Zweckbestim
mung dient kaum der „Flurbereinigung" im Verhältnis

19) Gutachten Tz. 139.
20) BT-Drudtsache V/2861 Tz. 82.
21) So audi In s titu t „Finanzen und Steuern", Brief 100, S. 23 ff.
22) Bulletin des Presse- und Inform ationsdienstes der B undesregie
rung vom  10. A ugust 1968, S. 843.

23) A rbeitsprogram m  für die A grarpo litik  der B undesregierung, 
in: Landwirtschaft — A ngew andte W issensd iaft, Heft 134, Bonn 
1968; vgl. dazu Jodiim sen/T reuner, E n tw iddungsstra teg ie  für das 
flache Land, in : Der V olksw irt 1968, Nr. 32, S. 30,
24) Deshalb is t aud i n id it einzusehen, w eshalb der R egierungs
entw urf für d iese A ufgaben untersdiiedliche K ostenregelungen 
vorsieh t (BT-Drucksadie V/2861 Tz 101, 102).
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zwischen Bund und Ländern. In der amtlichen Be
gründung werden Maßnahmen zur Behebung von ge
meindlichen V erkehrsnotständen als wichtiger Anwen
dungsfall der zentralen Finanzierungsbefugnis be
zeichnet. Das zeigt, wie dehnbar jene General
klausel und wie schwierig sie vom Institut der Ge
meinschaftsaufgabe abzugrenzen ist. Denn als lang
fristige und finanziell anspruchsvolle Aufgabe, die 
nicht nur unter dem Aspekt der Regionalpolitik be
deutsam ist, wäre der Ausbau der kommunalen V er
kehrseinrichtungen eine idealtypische Gemeinschafts
aufgabe. Die Engpässe und N otstände im gemeindlichen 
Verkehrsbereich sind nicht zuletzt eine Folge der ge
genwärtigen Zuständigkeitsverteilung im öffentlichen 
Straßenwesen und des daraus abgeleiteten Finanzie- 
rungssystems, dem der Bundesstraßenbau einen ver- 
kehrswirtschaftlich nicht gerechtfertigten Vorrang ver
dankt. Die dringende Sanierung der städtischen V er
kehrsverhältnisse, die auch dem Fernverkehr dient, 
darf nidit deshalb zurückstehen, weil die Einnahmen 
aus der M ineralölsteuer diem Bund zufließen. Die Ab
führung der Mehreinnahmen aus der letzten Steuer
erhöhung (3 Pfg. je  Liter) an die Gemeinden ist zwar 
ein Fortschritt, beruht aber ebenfalls noch auf dem 
Dogma von der prästabilierten Präferenz des Bundes
straßenbaus; denn die Kommunalzuweisungen sind 
nicht am erm ittelten Bedarf orientiert, mithin der 
Höhe nach willkürlich; auch die schlüsselmäßige (pro
jektunabhängige) V erteilung der Zuweisungen stellt 
nicht sicher, daß die knappen Mittel dort zum Einsatz 
kommen, wo sie den größtmöglichen Beitrag zur Be
seitigung der Verkehrsnotstände leisten. Eine ratio
nale Projektauswahl setzt eine kom parative investi
tionswirtschaftliche Gesamtwertung voraus, die alle 
miteinander konkurrierenden Großvorhaben simultan 
erfaßt und der Tatsache Rechnung trägt, daß das ge
samte deutsche Verkehrsnetz, soweit es nicht rein 
lokale Bedeutung. hat, funktionell und wirtschaftlich 
eine Einheit darstellt. Die institutionellen und ver
fahrensmäßigen Voraussetzungen für eine Investitions
politik, die mit möglichst geringem Aufwand ein 
Höchstmaß an W irkung anstrebt, bietet allein das 
Institut der Gemeinschaftsaufgabe.

TRENNSYSTEM UND STEUERVERBUND

Im M ittelpunkt der Diskussion über das Finanzaus
gleichssystem stehen der Umfang und die fimanzwirt- 
schaftliche Funktion des sog. Steuerverbundes. Gegen

wärtig sind die Steuereinnahmen so verteilt, daß die 
meisten Steuern entweder dem Bund oder den Län
dern oder den Gemeinden allein zufließen (Trerm- 
system); nur die Einkommen- und Körperschaftsteuer 
steht dem Bund und den Ländern gemeinsam zu, auf- 
geteilt nach bestimmten gesetzlich geregelten und 
revisiblen Hundertsätzen (Steuerverbund). Inwieweit 
das Trennsystem den vielfältigen Verflechtungen und 
Konzentrationstendenzen der modernen Wirtschaft 
noch gerecht wird, mag zweifelhaft sein^’); sicher 
sprechen viele Gründe dafür, das Trennsystem einzu
schränken und das Gewicht des Steuerverbundes zu 
stärken, zumal damit das Risiko der steuerlichen Auf
kommensentwicklung gleichmäßiger auf Bund und Län
der verteilt und eine wirksamere Stabilisierung des 
bundesstaatlichen Finanzsystems erreicht wird. Die in 
der Vergangenheit beobachtete. Diskrepanz in  der Ein
nahmenentwicklung des Bundes und der Länder zeigt 
deutlich die Mängel eines Systems, das die Erträge 
der aufkommenselastischen Einkommensteuer über
wiegend den Ländern zuweist. Deshalb empfiehlt es 
sich, im Verbundsystemkonjunkturempfindliche Steuern 
und solche, deren Aufkommen vom Konjunkturverlauf 
weniger abhängig ist, zusammenzufassen. Das spricht 
für die Einbeziehung der Umsatzsteuer in den Ver
bund, was bedeuten würde, daß etwa zwei Drittel der 
Gesamtsteuereinnahmen in einen gemeinsamen Fonds 
fließen, der bedarfsgerecht auf Bund und Länder auf
zuteilen ist. ®̂) Die Bundesregierung tritt für diese 
Lösung ein 2«), während der Buddesnat sie mit der Be
gründung ablehnt, die ungleichmäßige regionale Auf
kommensstreuung mache die Umsatzsteuer als Ge
meinschaftssteuer ungeeignet; außerdem lasse die 
voraussichtliche Entwicklung des Länider- und Kom- 
munalbedarfs eine Schwächung des Länderanteils an 
der dynamischen Einkommensteuer nicht angezeigt er
scheinen. 3») Beide Gründe überzeugen nicht *̂): man
gels regionaler Radizierbarkeit können die Umsatz
steuereinnahmen ohnehin nidit (oder nur zum gerin
gen Teil) nach dem örtlichen Aufkommen verteilt 
werden, und es gibt keine ausreichenden Anhalts
punkte für die Annahme, daß die W achstumsrate der 
Länder- und Kommunalausgaben in Zukunft parallel 
mit dem Einkommensteueraufkommen die Wachstums
rate der Bundesausgaben ständig übersteigen werde 
(dabei ist allerdings in Rechnung gestellt, daß der 
Bund sich künftig in zunehmendem Maße an  der 
Finanzierung von Gemeinschaftsaufgaben zu beteiligen 
haben wird). Alle Sachverständigen stimmen darin

*5) Diese Bem erkung rid ite t s id i n id it gegen die im A rt. 104a 
Abs. 3 Satz 1 RegEntw vorgesehene Finanzierungsbefugnis des 
Bundes zur A bw ehr gesam tw irtschaftlidier GleidigewichtsstÖrun- 
gen. Sie w ird, w ie die le tz te  R ezessionsperiode gezeigt hat, d rin
gend benötigt als Ergänzung des im S tabilitäts- und W adistum s- 
gesetz vorgesehenen Instrum entarium s; m it dem Einsatz von Bun- 
desmittein soll verh indert w erden, daß der zügige Vollzug 
konjunkturpoUtisdi w id itiger Investitionspxogram m e n id it an 
F inanzierungssdiw lerigkeiten der Länder oder Gem einden sd ie itert 
(dazu Neum ark, F iskalpolitik  und W adistum ssdiw ankungen, 1968, 
S. 34, 81). Da es s id i um ein M ittel der K onjunkturpolitik  handelt, 
kann eine übersd ineidung  m it dem  In s titu t der Gem einsdiafts- 
aufgabe n id it in B etradit kommen.
26) Vgl. BT-Drudtsadie V/2861 Tz. 121, 298.

27) Vgl. dazu Institu t „Finanzen und Steuern" H eft 80, S. 65.

28) Darüber hinaus eignen sidi auch die V erm ögensteuer und die 
Erbschaftsteuer als der Einkom m ensteuer benachbarte A bgaben, 
in den S teuerverbund einbezogen zu w erden.
29) BT-Drucksadie V/2861, Tz. 134 ff., S. 96.

30) BT-Drudcsadie V/2861, S. 87 ff.

31) In  e rs te r Linie is t d ie H altung des Bundesrats offenbar von 
der Befürditung d ik tiert, die R eduzierung des Länderanteils an 
der Einkommen- und K örpersdiaftsteuer begünstige d ie Einführung 
der Bundesfinanzverw altung. Der Bundesfinanzm inister hat soldie 
Bestrebungen w iederholt offiziell in A brede geste llt (Bundesrat. 
Bericht über die Sitzung vom 5. A pril 1968, S. 58).
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überein, daß die Einbeziehung der Umsatzsteuer in 
den Steuerverbund sich als eine entscheidende Ver
besserung des bundesstaatlichen Finanzsystems er
weisen würde.

VERTEILUNG DER VERBUNDSTEUERN

In der Gemeinsamkeit der Ertragshoheit über die Ver
bundsteuern findet die enge staatswirtschaftliche Ver
zahnung der Bundes- und Länderfinanzen einen be
sonders deutlichen Ausdruck. Da alle übrigen Steuern 
nach dem Trennsystem verteilt sind, bestimmen letzt
lich die Anteile am Aufkommen der Gemeinschafts- 
steuern die effektive Finanzausstattung des Bundes 
und der Länder; daher ist die Festsetzung der Beteili
gungsverhältnisse an diesen Steuern materiell das 
Kernstück des ganzen Finanzausgleichs und eine Ent
scheidung von großer politischer Bedeutung, die einem 
Bundesgesetz vorzubehalten ist, das der Zustimmung 
des Bundesrats bedarf. Als prinzipiell gleichberech
tigte Partner haben Bund und Länder sich in bundes
staatlicher Zusammenarbeit, gegenseitiger Rücksicht
nahme und mit dem Blick auf das Ganze um sachge
rechte Verteilungsergebnisse zu bemühen. Der eigent
liche Gegenstand dieser Auseinandersetzung sind 
freilich nicht idie Einnahmen, sondern die vertikale 
Rangordnung der Aufgaben; es geht um die für den 
Gesamtstaat bedeutsame Frage, inwieweit die Auf
gaben des Bundes, der Länder und der Gemeinden im 
Verhältnis zueinander finanziell zum Zuge kommen 
sollen. Rationale Entscheidungen über die Anteile an 
den Verbundsteuern setzen also voraus, daß die Be
teiligten die relative Bedeutung und Dringlichkeit der 
in den  drei Ebenen wahrzunehmenden Aufgaben in 
großen Zügen vergleichen und bewerten, um auf diese 
W eise die Ansprüche an den gemeinsamen Steuer
fonds aufeinander abstimmen zu können. Sinnvolle 
Verhandlungen mit dem Ziel gegenseitiger Informa
tion und möglichst gegenseitiger Überzeugung setzen 
einen mehrjährigen, den öffentlichen Gesamthaushalt 
umfassenden Finanzplan voraus, der die unterschied
lichen Prioritätsvorstellungen der Partner verdeutlicht 
und Entscheidungsaltemativen mit den sich daraus er
gebenden politischen, wirtschaftlichen und finanziellen 
Konsequenzen sichtbar macht. Ein solches Instrument, 
das zur Versachlichung der schwierigen finanziellen 
Auseinandersetzungen beitragen kann, wird auch von 
der Bundesregierung gefordert; mit Recht betont sie 
den unmittelbaren Zusammenhang zwischen Steuer
verteilung und integrierter m ittelfristiger Finanz
planung. ’*)

32) Vgl. z. B. H aller, Das G utaditen  zur Finanzreform , K onjunk
tu rpo litik  1965, S. 76; In s titu t »Finanzen und S teuern“, H eft 80, 
S. 67; Brief 107, S. 8 ff.
33) Das B eteiligungsverhältn is im G rundgesetz festzulegen, wie 
der B undesrat ve rlang t (BT-Drudcsadie V/2861, S. 90), w ide isp rid it 
dem W esen des Finanzausgleidis. Die A nteilssätze sind ih rer N atur 
nad i der c lausula rebus sic s tan tibus unterw orfen  und von Zeit 
zu Zeit den  ve ränderten  B edarfsrelationen anzupassen. Die v e i- 
fassungsred itlid ie  N orm ierung w ürde zu e iner s taatsw lrtsdiaftlich 
nicht ve rtre tba ren  E rstarrung des bundesstaatlichen Finanzsystem s 
führen (so audi d ie Bundesregierung, BT-D iudtsadie V/2B61, S. 97).
34) BT-Drudcsadie V/2861, Tz. 144, 327, S. 98.

LÄNDERFINANZAUSGLEICH

Der Finanzausgleich unter den Ländern ist in der Bun
desrepublik bisher im wesentlichen horizontal voll
zogen worden; es galt als Glaubenssatz, daß die Län
der zum Zeichen ihrer Steuerhoheit prim är das in 
ihrem Bereich anfallende (örtliche) Aufkommen der 
Ländersteuern oder S teueranteile zu beanspruchen 
hätten. Da aber die örtliche Streuung der Steuerein
nahmen nicht mit der Streuung des örtlichen Finanz
bedarfs korrespondiert, muß die Grobeinstellung des 
vertikalen Finanzausgleichs durch d ie  Feineinstellung 
des horizontalen Steuerkraftausgleichs abgewandelt 
werden, und zwar in der Weise, daß {gewissermaßen 
durch eine zweite Einkommensverteilung) das örtlidie 
Aufkommen zugunsten der steuerschwachen und zu 
Lasten der finanzstarken Länder in einem komplizier
ten Verfahren korrigiert wird; damit soll die regio
nale Finanzausstattung dem regionalen Finanzbedarf 
einigermaßen angepaßt werden. Unter den Beteiligten 
besteht im wesentlichen Einvernehmen darüber, daß 
der Länderfinanzausgleidi intensiviert werden soll. ®̂) 
Dieses Vorhaben und der Plan, die Umsatzsteuer in 
den V erbund einzubeziehen, könnten Anlaß zu der 
Prüfung geben, ob der horizontale Ausgleichseffekt 
nicht w irksam er und einfacher uno actu mit dem ver
tikalen Finanzausgleich erreicht werden kann. Dies 
würde bedeuten, daß die Verbundsteuerm asse ganz 
oder zum Teil nach objektiven, gesetzlich zu normie
renden Bedarfsmaßstäben verteilt und ein horizontaler 
Ausgleich entbehrlich wird, ä®)

Da nach der gegenwärtigen Konstruktion im vertikalen 
Ausgleichsverfahren dem  Bund die Gesamtheit der 
Länder gegenübersteht, kommen die differenzierten 
Bedarfe und Deckungsmöglichkeiten der einzelnen Län
der im ersten Stadium des Verfahrens überhaupt nicht 
zur Geltung; erst im zweiten Stadium, nachdem über 
den vertikalen Ausgleich und damit über die Höhe 
der Gesamtländerfinanzmasse entschieden ist, ver
lassen die einzelnen Länder das Kollektiv zur internen 
Auseinandersetzung um ihre individuellen Anteile an 
der Ländermasse. Diese Konstruktion verengt im ver
tikalen Verfahren die Information über die Länder
finanzen auf Durchschnittswerte und verleitet zu Pau
schalurteilen über einzelne Länderbedarfe; sie ist 
nicht vereinbar mit dem Grundsatz, daß die Gemein
schaftssteuern dem Bund und den einzelnen Ländern 
zur gesamten Hand zustehen, und verträg t sich des
halb auch nicht mit dem Vorhaben, den Entscheidun
gen über den vertikalen Ausgleich abgestimmte Finanz
pläne des Bundes und der einzelnen Länder zugrunde 
zu legen und den Finanzplanungsrat einzuschalten;

35) BT-Drucäcsache V/2861 Tz. 155.
36) Für die K om bination des vertika len  und horizontalen  Finanz- 
ausgleid is setz t sid i insbesondere  d ie N iedersäd isisd ie  Landes
regierung e in ; vgl. dazu die A usführungen von Finanzm inister 
Kübel vo r dem B undesrat (Beridit über d ie Sitzung vom  5. A pril 
1968, S. 63 ff.) und vor dem Bundestag (Beridit über d ie Sitzung 
vom 8. M ai 1968, S. 9181 ff.). Vgl. aud i In s titu t «Finanzen und 
S teuern“ Heft 80, S. 69; Pagenkopf, B undesdeutsdie Finanzver
fassung . . . .  DÖV 1967, S. 605.
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denn in diesem Verfahren ist je'des einzelne Land, 
nicht die Ländergemeinschaft vertreten. Gegen die 
jetzige Konstruiction spridit schließlidi, daß sie zu der 
Vorstellung verleitet, die horizontalen Finanzaus
gleichsleistungen seien „Opfer“ der finanzstärkeren 
Länder, denen ein Teil der eigentlich ihnen zustehen
den Steuerkraft zugunsten anderer Länder entzogen 
wird.

RATIONALISIERUNG DES VERTEIIUNGSSYSTEM S

Soweit der Länderfinanzausgleich mit dem vertikalen 
Ausgleich gekoppelt, also durch differenzierte Ver
bundquoten vollzogen wird, entfällt das örtliche Auf
kommen als M aßstab für den einzelstaatlichen Be
teiligungsanspruch. Dieser Maßstab eignet sich ohne
hin nicht für die Umsatzsteuer, deren Erhebungstedi- 
nik es mit sich bringt, daß das Aufkommen vorwiegend 
nicht dort vereinnahm t wird, wo die wirtschaftliche 
Leistung erbracht wird oder der Verbrauch stattfin
det ; insofern fehlt dem Anspruch des Landes auf 
die in seinem Bereich eingegangenen Umsatzsteuer
einnahmen die eigentliche finanzwirtschaftliche Legi
timation; dagegen kommt die Bevölkerungszahl als 
geeigneter Verteilungsmaßstab in Betracht, der erfor
derlichenfalls noch durch spezielle Bedarfsmerkmale 
„veredelt" werden kann. Anders sind die Steuern vom 
Einkommen und Vermögen zu beurteilen; hier reprä
sentiert das örtliche Steueraufkommen den Lei
stungsbeitrag der ansässigen W irtschaft in wesent- 
Hch größerem Umfange, und diese Verknüpfung mit 
der W irtschaftskraft und W irtschaftsstruktur des Lan
des, in dessen Gebiet die Steuern aufkommen, recht
fertigt seine Beteiligung am örtlichen Aufkommen, 
was den V orteil bietet, daß das Land an der Pflege 
der heimischen W irtschaft finanziell interessiert bleibt 
und für die damit verbundenen Aufwendungen einen 
unmittelbaren Ausgleich erhält. Aber als Folge der 
technischen und wirtschaftlichen Entwicklung zeigen 
sich jetzt auch bei den Personalsteuern Verzerrungen 
im Verhältnis von örtlichem Aufkommen und ört
lichem W ertschöpfungsbeitrag: die zunehmenden Ver
flechtungen in der arbeitsteiligen W irtsdiaft, Konzen- 
trationserscheinun'gen, M echanisierungsvorgänge und 
ähnliche betriebsinterne Tatbestände haben zu regio
nalen Aufkommensverlagerungen geführt, die im 
wesentlichen nur technisch begründet sind und die 
Eignung des örtlichen Aufkommens als Maßstab des 
wirtsdiaftlidien Leistungsbeitrags mindestens te il
weise in Frage stellen. Dies spricht dafür, einen Teil 
der Einkommen- und Körperschaftsteuer — insbeson
dere zur Vermeidung eines umständlichen Zerlegungs
verfahrens — ebenfalls schlüsselmäßig zu verteilen. 
Den Finanzausgleich unter den Ländern durch den 
Einbau geeigneter Lastenausgleichsfaktoren in das 
Verbundsystem rationeller und wirksam er zu gestal

ten, ist ausschließlich ein technisches Problem, dessen 
Lösung im allgemeinen keinen übermäßigen Schwie
rigkeiten begegnet.

Mit der verfassungsrechtlichen Stellung der Länder als 
Steuerhoheitsträger haben diese finanzausgleichstech
nischen Fragen nichts zu tun. Der originäre A n
spruch auf das im eigenen Bereich kassenmäßig ange
fallene Steueraufkommen kann schon deshalb nicht als 
A ttribut der S taatsqualität betrachtet werden, weil 
dieser Anspruch nach Art. 107 GG zur Disposition des 
Bundesgesetzgebers steht und in keinem Land ver
wirklicht, vielmehr durch das Länderfinanzausgleidis- 
gesetz seit jeher in seinem finanziellen Effekt be
trächtlich reduziert oder aufgestocfct wird. Das regio
nale Aufkommen ergibt sich aus der örtlichen Zustän
digkeitsregelung in der Finanzverwaltung; es hat in 
erster Linie erhebungstechnische Bedeutung, aber 
keinen finanzverfassungsrechtlichen Eigenwert.*®) Für 
die Eigenstaatlichkeit der Länder ist entscheidend, daß 
ihre Finanzausstattung nicht vom Ermessen der Bun
desbehörden abhängt und daß ihre gesetzlichen Steuer
beteiligungsansprüche nicht ohne Zustimmung des 
Bundesrats zu ihrem Nachteil geändert werden 
können.

W ird eine Rationalisierung des gegenwärtigen V ertei
lungssystems erwogen, könnte etwa folgende Rege
lung in  Betracht gezogen werden:
□  Für die nach dem Trennsystem zugeteilten Länder
und Gemeindesteuern gilt das örtliche Aufkommen 
als Beteiligungsmaßstab.
□  Die Länderanteile an den Verbundsteuern werden 
zum Teil nach dem örtlichen Aufkommen, zum Teil 
nach M aßstäben verteilt, die zugleich einen horizon
talen Ausgleichseffekt bewirken. Hierbei wird zwi
schen den Verbundsteuern dergestalt differenziert, 
daß bei der Einkommen- und Körperschaftsteuer mehr 
als die Hälfte, bei der Umsatzsteuer höchstens ein 
Viertel des Länderanteils nach dem örtlichen Aufkom
men und der Rest nach Bedarfsmaßstäben verteilt 
werden.
□  Soweit diese globale Ausgleichsregelung den Son- 
derbeidürfnissen einzelner Länder nicht ausreichend 
Rechnung tragen kann, ist der Spitzenausgleich am 
wirksamsten durch ein gesetzlich geregeltes System 
von Bundesergänzungszuweisungen (Art. 107 Abs. 2 
Satz 3 GG) durchzuführen. “̂)

REFORM DER GEM EINDEFINANZEN

Daß im Rahmen der Kommunalfinanzreform auch die 
Finanzausstattung der Gemeinden und Gemeindever-

37) Dazu D ürrw äditer, M ehrw ertsteuer und Finanzreform , Karl- 
B räuer-Institut des Bundes der Steuerzahler, H eft 7, 1967.

38) A nderer Ansicht is t der B undesrat, vgl. BT-Drucksache V/2861, 
S. 89 (passim).
39) So aud i H aller a . a. O. S. 84.
40) Der G esam tbetrag  der Bundesergänzungszuw eisungen gehört 
nach d ieser K onstruktion finanzausgleid istedin isd i zur Länder
finanzmasse. Zum Institu t der Ergänzungszuw eisungen vgl. im 
übrigen Patzig, G egenw artsfragen des F inanzverfassungsredits, 
ArdiöR 1967, S. 305 ff.
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bände verstärkt werden muß, ist allgemein anerkannt, 
weil bei ihnen die Hauptlast der wadistumsfördemden 
Infrastrukturinvestitionen liegt. N adi dem bekannten 
finanzpolitischen Postulat, den vordringlichen Zu
kunftsinvestitionen auch etatmäßig eine höhere Prio
ritä t einzuräumen, sind die benötigten Mittel inner
halb des öffentlichen Gesamthaushalts, also durch V er
lagerung vom Staat (Bund/Länder) zu den Gemeinden 
freizumachen. Die quantitative Stärkung der gemeind
lichen Finanzkraft, die bereits durch mehrere M aßnah
men, zuletzt durch den angekündigten Verzicht der 
Bundesregierung auf 2 Vo der Einkommen- und Kör
perschaftsteuer eingeleitet worden ist, gehört jedoch 
nicht zur Finanzreform im eigentlichen Sinne, sondern 
ist eine vordringliche Aufgabe der gesamtstaatlichen 
Haushaltspolitik, die im Rahmen einer längerfristigen, 
Bund, Länder und Gemeinden umfassenden Finanz
planung gelöst werden muß. Allerdings können von 
den Gemeinden durchaus auch eigene Beiträge zur 
Stärkung ihrer Finanzkraft erw artet werden; diazu ge
hört die Rückkehr zu dem gesunden Grundsatz, daß 
kommunale Sonderdienstleistungen in der Regel nicht 
verbilligt oder unentgeltlich abgegeben, sondern mög
lichst aus speziellen Benutzerentgelten, durch kosten
deckende Gebühren oder angemessene Beiträge finan
ziert werden.

Gegenstand der Finanzreform im engeren Sinne ist 
allein die Struktur der gemeindlichen Finanzausstat
tung. Diese Aufgabe ist langfristiger Natur, erfordert 
einen schwierigen Umbau innerhalb des Gesamtsteuer
systems und w ird daher nur in mehreren Etappen be
wältigt w eiden können. Im M ittelpunkt der Reform 
steht die Gewerbesteuer, deren fiskalpolitische Schwä
chen und steuersystematische Mängel hinreichend be
kannt sind. Die öffentliche Diskussion, belastet 
durch Voreingenommenheiten und divergierende Inter
essen, ist auch insofern sachlich unbefriedigend, als sie 
sich punktuell und einseitig an einzelnen Reformvor
schlägen entzündet, die Zusammenhänge mit korre
spondierenden Reformvorschlägen nicht berücksichtigt 
imd die übergeordneten Ziele der Gesamtreform häufig 
ganz außer Betracht läßt. Insbesondere w ird vielfach 
übersehen, daß eine Kritik des gemeindlichen Steuer
systems mit der entscheidenden Vorfrage zu beginnen 
hat, welche spezifische Funktion eine Kommunalsteuer 
erfüllen und an welchen Kriterien ihre Q ualität ge
messen werden solL ökonomisch läßt sich neben dem 
umfassenden und differenzierten Bündel der Staats
steuern ein besonderes Abgabensystem der Gemein
den nur damit rechtfertigen, daß die Gemeindebürger, 
Grundeigentümer und Gewerbetreibenden die beson

deren Vorteile der kommunalen Vorsorge und Förde
rung genießen und ihren Gemeinden spezifische Lasten 
verursachen. Da es finanzpolitisch nicht gerechtfertigt 
wäre, diese Sonderlasten dem unbeteiligten Steuer
zahler aufzubürden, ist eine Kommunalabgabe inso
weit sinnvoll, als sie zu einer sachgerechten Lasten
zuordnung führt; sie erfüllt damit die Funktion eines 
pauschalen Beitrags des Nutznießers zu den sozialen 
Kosten, die er seiner örtlichen Gemeinschaft verur
sacht.

GEW ERBLICH BEDINGTE STANDORTKOSTEN

W erden die sozialen Kosten, die der Gemeinde durch 
die Existenz und A ktivität ihrer Bürger entstehen, in 
angemessenem Umfange speziell den Verursachern 
angelastet, kann deren Nachfrageverhalten in  volks
wirtschaftlich richtigem Sinne beeinflußt werden. Das 
gilt insbesondere für die Gewerbebetriebe, die be
kanntlich den Betriebsgemeinden spezifische Kosten in 
erheblichem Umfange verursachen (Verkehr, Flächen- 
aufschließung, öffentliche Sicherheit und Ordnung, 
Energieversorgung, Reinhaltung von W asser und Luft, 
Gewerbeschulen usw.); da es sich hier um externe 
Produktionskosten handelt und kein Anlaß besteht, 
mit diesen Sonderkosten den allgemeinen Haushalt zu 
belasten, ist eine reform ierte Gewerbesteuer auch in 
Zukunft wirtschaftlich sinnvoll, wenn sie so gestaltet 
und erhoben wird, daß die gewerblich bedingten Stand
ortkosten den Einzelbetrieben in einem angemessenen 
Rahmen auferlegt werden. Eine solche Regelung 
dient auch den Zielen der Raumoidnung. Die raum 
wirtschaftlichen Ungleichgewichte, die die Effizienz der 
Gesamtwirtschaft beeinträchtigen, erklären sich zum 
großen Teil daraus, daß die Gewerbebetriebe in den 
Ballungsräumen nur deren wirtschaftlichen Vorteile 
für sich nutzbar machen, nicht aber unm ittelbar die 
hohen Kosten spüren, die sie durch ihre Anwesenheit 
und Tätigkeit im Ballungsraum den Kommunalhaus
halten verursachen. W erden die öffentlichen Lasten 
von den Einzelbetrieben nicht als Kostenfaktoren emp
funden, können die unternehmerischen Entscheidungen 
— etwa die Standortwahl — auch nicht an diesen 
Kosten orientiert und nicht im Sinne des Gemeinwohls 
(z. B. Minimierung der Ballungskosten) beeinflußt w er
den. Ein nach unterschiedlichen Standortkosten diffe
renzierter Gewerbebeitrag könnte dagegen eine wich
tige Signalfunktion für die unternehmerischen Ansied
lungsentscheidungen erfüllen und mit dazu beitragen, 
daß die gewerbliche Standortverteilung im Raum sich 
mehr als bisher an gesamtwirtschaftlichen M aßstäben

41) Bulletin des Presse- und Inform ationsam ts der B undesregierung 
vom  21. Jun i 1968, S. 660.
42) Vgl. dazu die Entsdiließung des B undesrats (BT-Drucksadie 
V/2861, S. 87), ferner F isdier-M enshausen, H aushaltspolitisd ie  
Flurbereinigung zur Sicherung der öffentlidien Zukunftsaufgaben, 
F estgabe für Franz Etzel, S tu ttgart 1967, S. 299 ff.
43) S ta tt v ie le r: In s titu t „Finanzen und Steuern" Heft 80. S. 49; 
Bund der S teuerzahler „Wie lange noch G ew erbesteuer?", 1966; 
K arl-B räuer-Institut des Bundes der S teuerzahler H eft 5, Kommu
nale Finanzreform , 1967.

44) Angesichts der Sdiw ierigkeit, die sozialen K osten differenziert 
und exak t dem einzelnen V erursacher zuzuordnen, kann nur eine 
pauschale A bgeltung in Betracht kommen. Nach der im Text v e r
tre tenen  A uffassung ha t die reform ierte G ew erbesteuer B eitrags
charakter. E ntsprediendes g ilt für die G rundsteuer.
45) A n einer finanziellen B eitragsleistung gegenüber ihren G em ein
den sind die B etriebe auch selbst in te ressie rt, da sie zur Entfal
tung ih re r w irtschaftlidien T ätigkeit auf d ie kom m unalen V or
sorge- und Förderungsleistungen angew iesen  sind und deshalb 
W ert darauf legen m üssen, durch angem essene G egenleistungen 
sich die gew erbefreundliche H altung der G em eindebehörden zu 
sichern.
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orientiert und zu einem besseren Strukturausgleich 
zwisdien Staat und Land fühit.

GEW ERBEBEITRAG NACH DEM A'QUIVALENZPRINZIP

Der kommunale Gewerbebeitrag muß mithin, wenn er 
die ihm zugedadite Funktion erfüllen soll, am Äqui
valenzprinzip orientiert und nach dem Maßstab der 
Lastenverursadiung erhoben werden. Daraus folgt, 
daß in einem reform ierten Kommunalabgabensystem 
eine Gewerbeertragsteuer keine Existenzbereditigung 
mehr hat ; denn das Ausmaß der vom Einzelbetrieb 
verursaditen Kommunallasten steht in keiner Be
ziehung zur Höhe seines gewerblidien Ertrages. Da
gegen können die Betriebsgröße, der Umfang der Be- 
legsdiaft und andere Lastenindikatoren als Bemes
sungsmaßstäbe für eine reform ierte Gewerbesteuer in 
Betradit kommen. Auf weitere Sicht ist als Instrument 
der Strukturpolitik ein raum ordnungsgeredites System 
von Sozialkosten-Beiträgen anzustreben, das sidi 
audi in die europäisdie Steuerharm onisierung ein
fügen ließe.

Der Plan der Bundesregierung, die Gewerbesteuer um 
40 V» zu reduzieren, aber in ihrer Struktur unverändert 
zu lassen “̂), zeugt nidit für Entsdiiedenheit des Re
formwillens. Die vielfältigen Mängel der Gewerbe
steuer — es genügt der Hinweis auf die ungleidimäßige 
Aufkommensstreuung und die Tatsache, daß nur ein 
relativ kleiner Kreis der Betriebe zu den Kommunal
lasten herangezogen wird — werden durch eine bloße 
Senkung des Steuersatzes nidit beseitigt. Die Beden
ken der Bundesregierung gegen eine Belastung er- 
tragsdiwadier und lohnintensiver Betriebe mit ertrags
unabhängigen Steuern können nach dem hier ver
tretenen Beitragskonzept die Sdieu vor einer durch
greifenden Gewerbesteuerreform nidit reditfertigen. 
Von einer M ehrbelastung kann im übrigen durchweg 
keine Rede sein, wenn die Gewerbeertragsteuer be
seitigt wird; soweit aber wirklich einzelne Betriebe zu 
den kommunalen Lasten stärker herangezogen werden

48) Vgl. dazu M arx, W ad istu in sonen tie rte  R egionalpolitik , 1966, 
S. 89; K loten/Höpfner, Regionalpolitische Postulate und U rte ils
regeln für Formen kom m unaler B esteuerung, AfK 1967, S. 336 ff.
47) Auf die unklare H altung des F inanzreform -G utaditens zum 
Äquivalenzprinzip im  Komm unalfinanzsystem  (Tz 354, 355) w eist 
Haller mit Redit h in  (a. a. O. S. 86, 89).
48) Dieses Votum rid ite t s id i n id it gegen die G ew erbeertragsteuer 
als soldie, sondern nur gegen ihre Eignung als K om m unalsteuer. 
Bestehen gegen ihre A bsdiaffung po litisd ie  oder finanzielle Be
denken, könnte sie auf den S taat verlagert, etw a in die Einkom
men- und K örpersdiaftsteuer eingebau t w erden.
49) Haller, a. a. O. S. 89.
60) BT-Drudcsadie V/2861 Tz. 230.

sollten, kommt darin nur zum Ausdrude, daß sie ge
genwärtig keinen angemessenen Beitrag an ihre ört
liche Gemeinsdiaft leisten; denn audi während einer 
Verlustperiode bedeutet ein Betrieb für seine Ge
meinde eine erheblidie Belastung, und es ist nidit 
einzusehen, weshalb diese Last anderen Betrieben 
oder dem unbeteiligten Steuerzahler aufgebürdet w er
den soll.

Der Plan, d ie  Gewerbesteuer, soweit sie im Kommu
nalbereich wegfällt, durdi eine Gemeindeeinkommen
steuer zu ersetzen, bietet den großen Vorteil, daß audi 
Gemeinden mit geringerem Industriebesatz eine er
giebige Einnahmequelle erhalten und ein finanzieller 
Anreiz für eine planmäßige kommunale Ansiedlungs
politik gesdiaffen wird. Zwar erleiden die hodiindu- 
strialisierten Städte zunächst einen Verlust, der über 
den kommunalen Finanzausgleich korrigiert werden 
muß (und kann); aber dieser N aditeil wird mehr als 
aufgewogen durch die Besserstellung einer wesentlidi 
größeren Zahl von Städten und Gemeinden, die ge
genwärtig finanziell äußerst beengt und in ungesun
dem Ausmaß von Landeszuweisungen abhängig sind. 
Anzustreben ist ein Finanzsystem, das nidit einseitig 
die Industriezentren begünstigt, sondern möglidist 
allen Gemeinden eine gleichmäßigere und ausreidiende 
Grundausstattung für ihre laufenden Aufgaben 
sidiert. ®̂)

Es liegt auf der Hand, daß der im Rahmen der Kom
munalfinanzreform geplante Steuerumbau nidit isoliert 
verwirklicht werden kann, sondern nur im Zusammen
hang mit allgemeinen steuerlidien Anpassungsmaß
nahmen, gegebenenfalls mit der ohnehin dem nädist zu 
erwartenden Umsatzsteuerharmonisierung im EWG- 
Rahmen. Die von der Bundesregierung vorgesehene 
Verlagerung eines Teils der Gewerbesteuereinnahmen 
auf die staatlidien H a u s h a l t e  erleiditert die not
wendigen Reformen im gemeindlichen Bereich und ge
stattet, das zur Zeit sdiwer lösbare Deckungsproblem 
zurückzustellen, bis sidi bessere Bedingungen für eine 
Lösung bieten. Aber bereits der Übergangslösung 
sollte ein klares Konzept für ein modernes und ratio
nales Kommunalfinanzsystem zugrunde liegen. Auf 
dem neuralgisdien Gebiet der Gemeindefinanzen, der 
Gewerbesteuer, läßt die Regierungsvorlage, wie dar
gelegt, ein solches Konzept nicht erkennen.

51) Zeitei, Die Finanzreform  ist dringend erforderlid i, in : W irt- 
sd iaftsd ienst, H eft 12, 1967 (47. Jg .), S. 617 f.
52) BT-Drudtsadie V/2861 Tz. 231 ff.
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